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Fehler bei der Freigabe von Prozessmeldungen

Eine  oder  mehrere  Prozessmeldung(en)  konnte(n)  nicht  freigegeben  werden,  da  sie
unvollständig ist/sind.

Auf  dieser  Aufgabenart  basierende  Aufgaben  betreffen  alle  Meldungen,  die  noch  nicht
übermittelt  wurden.  

Hierzu gehören auch die Stammdatenänderungen der Gerätewechsel.

Die Prozessmeldung zum Gerätewechsel aus diesem Beispiel hat den Status fehlerhaft.
Dies liegt daran, dass für die MME keine korrekte Zählerart (Zusatz) am Gerät gepflegt ist. In
diesem Fall ist EDL40 im CS.TG als Zusatz verwaltet und diese Einstellung ist für MME nicht
zulässig.
Achten Sie darauf, in CS.TG die richtige Zählerart zu hinterlegen, damit in CS 3.0 diese
Aufgaben nicht erzeugt werden. Für MME ist in der Regel die Einstellung Standard  zu
verwenden.

https://kundenservice-se.de/glossary/fehler-bei-der-freigabe-von-prozessmeldungen/
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2020/07/aufg-prozessmeldfehler1.png
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2020/07/aufg-prozessmeldfehler2.png
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Das Symbol  bedeutet, dass zu diesem Fall eine offene Aufgabe existiert.
Klicken  Sie  mit  der  rechten  Maustaste  auf  das  Symbol  und  wählen  Sie  Aufgabe
bearbeiten  aus  dem  Kontextmenü.

Klicken Sie auf BEARBEITEN.

Markieren Sie den Eintrag mit  der  falschen Zuordnung und klicken Sie mit  der  rechten
Maustaste in das Feld Zählerart. Wählen Sie bearbeiten  und anschließend den Eintrag
Standard. Schließen Sie anschließend die Aufgabe.

Siehe  auch:  Wechsel  von  konventionellen  Messeinrichtungen  (kME)  auf  moderne
Messeinrichtungen  (mME)

https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2015/05/offen_sym.png
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2020/07/aufg-prozessmeldfehler3.png
https://kundenservice-se.de/wp-content/uploads/2020/07/aufg-prozessmeldfehler4.png
https://kundenservice-se.de/faq/wechsel-von-konventionellen-messeinrichtungen-kme-auf-moderne-messeinrichtungen-mme/
https://kundenservice-se.de/faq/wechsel-von-konventionellen-messeinrichtungen-kme-auf-moderne-messeinrichtungen-mme/
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Haftungsausschluss
Möglicherweise  weist  das  vorliegende Dokument  noch Druckfehler  oder  drucktechnische
Mängel auf. In
der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in
den
meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen
Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken
und nicht als
Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige
Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit  durch die Schleupen SE nach freiem
Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in  diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit
größtmöglicher
Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen
und jegliche
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können
stets nur im
Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

http://www.schleupen.de


Fehler bei der Freigabe von Prozessmeldungen

 

4 von 4
21.11.2024

Urheberrecht
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach
vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere
für die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen
oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit  nicht  ausdrücklich  von  uns  zugestanden,  verpflichtet  eine  Verwertung,  Weitergabe
oder  ein
Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).


